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20. Dezember 2010 

Stellungnahme der Deutschen Diabetes Gesellschaft zum Vorbericht V09-03 : Systematische 
Leitlinienrecherche und -bewertung sowie Extraktion neuer und relevanter Empfehlungen für das 
DMP Diabetes mellitus Typ 1 
 
Anforderungen der DMP an die Diabetestherapie sind wesentlich spezifischer und praxisorientierter als die 
durch das IQWiG festgelegten Endpunkte der Nutzenbewertungen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit 
zur Diskussion eines eventuellen Aktualisierungs- bzw. Ergänzungsbedarfs besonders hinsichtlich der 
Insulintherapie für den DMP Diabetes mellitus Typ 1.   
 
Die tatsächliche Behandlungsrealität in Deutschland, die Empfehlungen der nationalen und internationalen 
Leitlinien und die Empfehlungen für das DMP Diabetes mellitus Typ 1 gemäß Anlage 7 der RSA-ÄndV als 
auch die Nutzenbewertungen zu Insulinanaloga (siehe A05-01, A05-02 und A08-01) durch das Institut 
weichen erheblich voneinander ab. 
 
Im Vorbericht wird die Insulinsubstitution sowohl in einem gesonderten Gliederungspunkt (5.3.3.4) 
besprochen, als auch im Rahmen der besonderen Anforderungen an die Behandlung von Schwangeren 
(5.3.6) sowie Kindern und Jugendlichen (5.3.7) erörtert. In allen genannten Gliederungspunkten wird 
festgestellt, dass die eingeschlossenen Leitlinien Insulinanaloga unter bestimmten Voraussetzungen für die 
Therapie empfehlen oder sogar gegenüber Humaninsulin den Vorzug geben 
 
Die in diesen Punkten zu Tage getretene Diskrepanz zwischen der aktuellen Fassung der RSAV und den 
eingeschlossenen Leitlinien muss zu einer Diskussion über die Gründe der Abweichung führen. Zur 
Nutzenbewertung der Insulinanaloga verweisen wir auf unsere Stellungnahmen zu den entsprechenden 
IQWiG-Verfahren. 
 
Hinsichtlich der Leitlinienauswahl wird bedauert, dass die Leitlinien der Internationalen 
Kinderdiabetesgesellschaft ISPAD (download unter www.ispad.org, publiziert Pediatric Diabetes 10 
(Suppl.12) 2009)) keinen Eingang gefunden haben. 
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